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Gemeinde Berglen 
 

Bebauungsplan mit Satzung über Örtliche Bauvorschriften „Sondergebiet Le-
bensmittelmarkt Vordere Bruckäcker“ 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung fand in 
der Zeit vom 07.08.2023 bis einschließlich 07.09.2023 statt. 
 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind insgesamt vier Stellungnahmen eingegangen. 
 
 

Beteiligte/r 
 

Schrei-
ben vom 
 

Stellungnahme 
Beschlussvorschlag und 
Ausführungen der Verwal-
tung 

Beteilige/r 
Nr. 1 

17.08.23 Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung nehme ich wie folgt Stel-
lung: 
 
1. Als Flächengemeinde, mit noch recht 

zahlreichen Streuobstwiesen, sonsti-
gen landwirtschaftlichen Flächen und 
Wald, ist Berglen ganz bewusst dem 
ländlichen Raum zugeordnet. Wer hier 
wohnt oder wohnen will, der muss sich 
darüber bewusst sein, dass nur eine 
eingeschränkte Infrastruktur (z.B. 
ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten) zur 
Verfügung steht sowie manche Ein-
richtungen (z.B. Schwimmbad, weiter-
führende Schulen) überhaupt nicht 
vorhanden sind. 

 
Ich bin überzeugt, dass sehr viele Bür-
ger gerade den (noch) ländlichen Cha-
rakter schätzen, zumal alles was man 
braucht, in wenigen Kilometern Entfer-
nung erreichbar ist. 
 
Das Bevölkerungswachstum von Berg-
len durch die zahlreichen – teils noch 
in der Umsetzung befindlichen – Bau-
gebiete (welche zudem teils auf einer 
europarechtswidrigen Gesetzeslage 
basieren) nun als Begründung für eine 
weitere Vernichtung von hochwertigen 
landwirtschaftlichen Flächen heranzu-
ziehen, mutet ziemlich grotesk an. An-
statt städtebauliche Ziele zu verfolgen, 
sollte sich die Gemeinde lieber auf 
den Erhalt der ländlichen Kultur, den 
Schutz der Natur und die Reduzierung 
klimaschädlicher Entwicklungen kon-
zentrieren. 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Ziel der Gemeinde Berglen 
ist es einerseits den ländli-
chen Charakter der Gesamt-
gemeinde zu erhalten und 
andererseits gleichzeitig die 
für eine Grundversorgung er-
forderlichen Einrichtungen – 
insbesondere auch in Bezug 
auf die Grund- und Nahver-
sorgung mit Lebensmitteln – 
an mehreren Standorten vor-
zuhalten. Lange Fahrten mit 
dem Kfz zur Deckung des 
täglichen Bedarfs und die 
damit verbundenen Auswir-
kungen, wie z. B. Energie-
verbrauch sowie Verkehrs- 
und Lärmbelastung, können 
so zumindest reduziert wer-
den. 
Von der Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung 
mbH, Büro Ludwigsburg 
wurde im April 2023/April 
2024 eine "Auswirkungsana-
lyse zur Ansiedlung eines 
Lebensmittelvollsortimenters 
in Berglen-Oppelsbohm" er-
stellt. Mit einer geplanten 
Verkaufsfläche von 1.325 m² 
ist der Markt als großflächi-
ges Einzelhandelsvorhaben 
nach § 11 Abs. 3 BauNVO 
zu bewerten. In diesem Zu-
sammenhang müssen die 
wirtschaftlichen, städtebauli-
chen und raumordnerischen 
Auswirkungen des Vorha-
bens im Rahmen einer Aus-
wirkungsanalyse dargestellt 
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und bewertet werden. Teil 
des Gutachtens ist auch eine 
Beurteilung der gegenwärti-
gen Versorgungssituation im 
Lebensmittelbereich in der 
Gemeinde Berglen und im 
Umland. 
Der Bedarf und somit das öf-
fentliche Interesse an der 
Ansiedlung eines weiteren 
Lebensmittelmarktes in der 
Gemeinde Berglen ist gege-
ben und wird in der Auswir-
kungsanalyse ausführlich 
dargelegt.  
 
 

  2. Durch den geplanten Edeka-Markt 
wird keinerlei zusätzlicher Umsatz ge-
neriert, sondern es erfolgt lediglich 
eine Umverteilung, vor allem vom vor-
handenen Netto-Markt hin zum Edeka. 
Von umliegenden Städten und Ge-
meinden ist, mit Ausnahme aus Neck-
linsberg, mit keinem Zustrom zum 
Edeka in Oppelsbohm zu rechnen. So 
ist fraglich, ob beide dann in Oppels-
bohm ansässigen Märkte, welche zum 
selben Konzern gehören, rentabel ge-
führt werden können. Die Gemeinde 
könnte sich zukünftig einem Zwang 
ausgesetzt sehen, weitere Siedlungs-
gebiete auszuweisen (um zusätzliche 
Kundschaft zu generieren), damit eine 
akzeptable Nahversorgung gewähr-
leistet bleibt. 

 

Kenntnisnahme 
In Berglen fließen derzeit ge-
mäß o.g. Auswirkungsana-
lyse rd. 70 – 75 % der Kauf-
kraft im Lebensmittelbereich 
ins Umland ab. Trotz des An-
gebotes durch den Lebens-
mitteldiscounter Netto am 
südlichen Ortsausgang von 
Oppelsbohm und den klein-
teiligen Ladenbesatz im 
Ortskern wird keine hinrei-
chende, qualitativ zukunfts-
fähige und quantitativ ausrei-
chende Nahversorgung für 
die über 6.950 Einwohner 
(Stand 2023) sichergestellt. 
Die Verkaufsflächenausstat-
tung in Berglen liegt mit rd. 
164 m² VK je 1.000 EW deut-
lich unter dem Bundesdurch-
schnitt von 436 m² VK je 
1.000 EW  
 
Um auch in Zukunft die At-
traktivität als Wohnstandort 
zu erhalten, wird eine Stär-
kung der Nahversorgung für 
erforderlich gehalten. 
 

  3. Das Argument, der geplante Markt sei  
mit dem ÖPNV gut erreichbar, ist rela-
tiv: 

a. Die nächstgelegene Bushalte-
stelle ist eher 450 m als die er-
wähnten 350 m entfernt. Hinzu 
kommen die Fußwege zur Starthal-
testelle des ÖPNV. 
 
b. Die ÖPNV-Frequenz ist unge-
eignet um einen Einkauf darauf ab-
zustimmen (z.B. alle 30 bzw. 60 
Minuten von/nach Steinach). 
 

Kenntnisnahme 
Die Erreichbarkeit durch den 
ÖPNV ist grundsätzlich ge-
geben. 
Darüber hinaus ist es Ziel 
der Gemeinde Berglen einer-
seits den ländlichen Charak-
ter der Gesamtgemeinde zu 
erhalten und andererseits 
gleichzeitig die für eine 
Grundversorgung erforderli-
chen Einrichtungen – insbe-
sondere auch in Bezug auf 
die Grund- und Nahversor-
gung mit Lebensmitteln – an 
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c. Bei einem Vollsortimenter wer-
den üblicherweise größere Ein-
käufe getätigt, welche nicht hun-
derte Meter weit getragen werden. 

 

mehreren Standorten vorzu-
halten.  
Lange Fahrten mit dem Kfz 
zur Deckung des täglichen 
Bedarfs und die damit ver-
bundenen Auswirkungen, 
wie Energieverbrauch sowie 
Verkehrs- und Lärmbelas-
tung, können so zumindest 
reduziert werden. 
 

  4. Mitunter auf Grund der unter Punkt 3 
angeführten Gründe, wird auch die Er-
reichbarkeit insbesondere für den mo-
torisierten Individualverkehr in den 
Zielen und Zwecken hervorgehoben. 
Deshalb wird durch den geplanten 
Markt der motorisierte Individualver-
kehr durch Oppelsbohm erheblich zu-
nehmen. Insbesondere für direkte An-
wohner des Edeka-Marktes dürfte da-
her das Gutachten zur Schallimmis-
sion anzuzweifeln sein. Aber auch die 
Anwohner der Hauptstraße in Oppels-
bohm werden unter dem zusätzlichen 
Verkehr leiden. 

 

Kenntnisnahme 
Die verkehrliche Erreichbar-
keit des Standortes wird über 
die Kreisstraße mit Abfahrt 
über die Naumannstraße ge-
währleistet. Als Kreisstraße 
und de facto Hauptstraße 
des Ortsteils besitzt diese 
eine Haupterschließungs-
funktion für Berglen-Oppels-
bohm. Der nächste ÖPNV-
Haltepunkt (Oppelsbohm, 
Ortsmitte) befindet sich in 
ca. 350 m Entfernung.  
 
Eine Anbindung an Wohnbe-
bauung ist unmittelbar süd-
lich angrenzend und dann 
Richtung Ortsmitte vorhan-
den. Ergänzend kann festge-
halten werden, dass inner-
halb einer 1.000 m Fuß-
wegedistanz nahezu die ge-
samte Wohnbevölkerung des 
Ortsteils den Standort zu 
Fuß erreichen kann. 
 
Hinsichtlich des entstehen-
den zusätzlichen Verkehrs 
des Plangebiets ist mit einer 
Erhöhung der täglichen 
Durchschnittlichen Verkehrs-
menge (DTV – Jahresmittel-
wert) von maximal 1.350 
Kfz/24h auszugehen. Da die 
Betriebstätigkeit des geplan-
ten Lebensmittelmarktes nur 
vereinzelte Fahrbewegungen 
im Nachtzeitraum beinhaltet, 
sind keine Erhöhungen der 
Straßenverkehrslärmimmissi-
onen nachts durch die Pla-
nungen zu erwarten.  
 
Die Zunahmen der durch das 
Plangebiet verursachten 
Straßenverkehrslärmimmissi-
onen am Tag betragen nach 
an der benachbarten Bebau-
ung bis zu 4,9 dB. Die Beur-
teilungspegel des Planfalls 
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liegen dabei an den Gebäu-
den innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebietes bei bis zu 
56 dB(A). An den Gebäuden 
innerhalb des Mischgebietes 
(entlang 
der Johann-Sebastian-Bach-
Straße) treten Beurteilungs-
pegel bis zu 61 dB(A) auf. 
Innerhalb des Gewerbege-
bietes werden Beurteilungs-
pegel bis zu 55 dB(A) er-
reicht. 
 
Die Immissionsgrenzwerte 
von 64 dB(A) (Kern-, Dorf, 
Mischgebiete) und von 59 
dB(A) (Reine und Allgemeine 
Wohngebiete) für den Tag-
zeitraum der hilfsweise her-
angezogenen 16. BImSchV 
werden an den untersuchten 
maßgeblichen Immissionsor-
ten unterschritten. 
 
Daher sind keine Lärm-
schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 

  5. Berglen ist nicht nur ländlicher Be-
reich, sondern bekanntermaßen auch 
Pendlergemeinde. Berglen profitiert 
aber von der Einkommensteuer, wel-
che anderenorts erwirtschaftet wird. 
 
Da die Gemeinde Berglen aber Ein-
richtungen, wie z.B. weiterführende 
Schulen, Schwimmbäder etc. nicht zur 
Verfügung stellt, werden diese in um-
liegenden Städten und Gemeinden, in-
klusive der verkehrlichen Infrastruktur, 
auch von den Bürgern Berglens in An-
spruch genommen. Deshalb ist der 
Abfluss von Kaufkraft aus Berglen und 
somit auch die daraus resultierende, in 
umliegenden Städten und Gemeinden 
anfallende Gewerbesteuer nicht nur 
vertretbar, sondern auch gerechtfer-
tigt. 
 

Kenntnisnahme 
Dieser Umstand widerspricht 
nicht dem Ziel der Gemeinde 
eine Nahversorgung mit Le-
bensmitteln für die Bewohner 
von Berglen zu sichern. 
 
Zum einen beteiligen sich die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde direkt über die 
Eintrittspreise bei der Inan-
spruchnahme von öffentli-
chen Einrichtungen in den 
umliegenden Kommunen.  
Zum anderen beteiligen sich 
die Bürgerinnen und Bürgern 
indirekt durch ihre Abgaben 
zum Beispiel über den 
Schullastenausgleich, wel-
chen die Gemeinde Berglen 
bspw. an die Stadt Winnen-
den aufgrund des Besuchs 
von Berglener Schülerinnen 
und Schülern der weiterfüh-
renden Schulen bezahlt. 
 

  6. Die Erfordernis eines Vollsortimenters 
in Berglen ist anzuzweifeln, verkürzt 
sich die Fahrstrecke zum nächstgele-
genen Vollsortimenter doch nur zwi-
schen ca. 1,6 km (Stöckenhof) und 3,9 
km (Birkenweißbuch). Oppelsbohm 

Kenntnisnahme 
Da es sich um einen Super-
markt/Vollsortimenter han-
delt, der aktuell in Berglen 
nicht ansässig ist, trägt der 
Standort zur Verkehrsver-
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und Rettersburg sind in dieser Be-
trachtung nicht berücksichtigt, aber 
auch von diesen Ortsteilen sind Voll-
sortimenter in etwa 7,2 km bzw. 8 km 
erreichbar. Für die Bürger von Höß-
linswart würde der neue Edeka sogar 
etwas weiter entfernt sein, als der in 
Winterbach ansässige Vollsortimenter. 

 

meidung (i.S. Einkaufsfahr-
ten) zu den umliegenden 
Standorten in den Nachbar-
kommunen bei. Die zentrale 
Lage im Ortsteil Oppelsbohm 
unterstreicht die Nahversor-
gungsfunktion, die der Le-
bensmittelmarkt für alle Ort-
steile der Gemeinde Berglen 
übernehmen wird. 
Aufgrund seiner Lage an der 
K 1915 ist der Vorhaben-
standort insbesondere für 
den motorisierten Individual-
verkehr sehr gut zu errei-
chen, was wegen der disper-
sen Siedlungsstruktur der 
Gemeinde von Bedeutung 
ist. Aufgrund straßenbeglei-
tender Fußwege ist der 
Standort auch für Fußgänger 
gut erreichbar. Durch die be-
stehende Haltestelle „Orts-
mitte“ in ca. 350 m Entfer-
nung ist der Standort zudem 
an den öffentlichen Nahver-
kehr angebunden. 
 

  7. Die Grundversorgung ist mit dem 
Netto-Markt, den Hofläden und land-
wirtschaftlichen Direktvermarktern so-
wie mit den Einkaufsmöglichkeiten in 
der näheren Umgebung gewährleistet. 
Der zusätzliche Vollsortimenter auf 
Gemeindegebiet wäre für einige Mit-
bürger – vor allem von Oppelsbohm 
und von Rettersburg – sicher komfor-
tabel, bleibt aber dennoch ein „nice to 
have“, das den Fortgang im Umgang 
mit unseren endlichen Ressourcen 
nicht rechtfertigt. Dem können auch 
ein paar Nistkästen und auch eine 1,7-
fach große Streuobstwiese nicht ent-
gegenwirken, denn die für die zukünf-
tige Streuobstwiese vorgesehene Flä-
che wird sicher eine bestehende land-
wirtschaftliche Fläche sein, welche nur 
umgenutzt und damit im besten Fall 
ökologisch geringfügig aufgewertet 
wird. 
 

Der Einzelhandel in Berglen 
konzentriert sich im Wesent-
lichen auf den Ortsteil Op-
pelsbohm, wobei der dort be-
stehende Netto-Markt der 
einzige größere Lebensmit-
telmarkt in der Gemeinde ist. 
In anderen Ortsteilen sind, 
so überhaupt vorhanden, nur 
Hofläden oder temporäre 
Verkaufsstellen vorhanden. 
Handelsschwerpunkte im 
Sinne von zentralen Versor-
gungsbereichen sind nicht 
erkennbar.  
 
Entsprechend fließt ein 
Großteil der vor Ort vorhan-
denen Kaufkraft ins Umland 
(insbesondere Winnenden, 
Schorndorf etc.) ab. Berglen 
weist im Lebensmittelbereich 
lediglich eine sehr geringe 
Zentralität von ca. 25 – 30 % 
auf. Diese basiert zum über-
wiegenden Teil auf dem 
Netto-Markt in Oppelsbohm, 
der modern und mit rd. 1.100 
m² VK großzügig gestaltet 
ist. Folglich kann ein Kauf-
kraftabfluss von ca. 70 – 75 
% bzw. von rd. 15,5 – 16,0 
Mio. € festgehalten werden.  
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Die Verkaufsflächenausstat-
tung beträgt in Berglen aktu-
ell nach der vollzogenen Er-
weiterung von Netto ca. 164 
m² VK / 1.000 EW und liegt 
damit deutlich unter  
dem Bundesdurchschnitt von 
436 m² VK / 1.000 EW.  
 
Bei einer qualitativen Bewer-
tung des bestehenden Ange-
botes bleibt zu berücksichti-
gen, dass der Netto-Lebens-
mittelmarkt dem Betriebstyp 
Discounter zuzuordnen ist, 
der im Vergleich zum ge-
planten Betriebstyp Lebens-
mittelvollsortimenter nur ein 
begrenztes Sortiment vor-
hält.  
 
Betrachtet man die kom-
pakte, kleinteilige und durch 
die Topographie geprägte 
Bebauung, dann kann in 
Berglen kein Standort identi-
fiziert werden, der den 
Standortanforderungen an 
einen modernen Markt (inkl. 
Stellplatzanlage) besser ge-
nügen würde.  
 
Der Standort trägt zum einen 
zur Sicherung der Grund- 
und Nahversorgung in Berg-
len bei. Zum anderen verfügt 
der Standort über einen di-
rekten Anschluss an Wohn-
gebiete, ist siedlungsstruktu-
rell in einer zentralen Lage 
im einwohnerstärksten Orts-
teil Oppelsbohm und ist 
durch Fußgänger und Rad-
fahrer sowie über den ÖPNV 
erreichbar. 
 

  8. Der Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche (Flächenverbrauch) in 
Deutschland war mit täglich rund 55 
ha (gleitender Vierjahresdurchschnitt 
2021) in den letzten Jahren sogar stei-
gend (2019: 52 ha). Baden-Württem-
berg trägt dabei mit etwa 6,2 ha (2018: 
4,5 ha) einen ganz erheblichen Anteil. 
Etwa 45% dieser Flächen werden ver-
siegelt, lassen damit kein oder deutlich 
weniger Wasser ins Erdreich versi-
ckern, was bekannte Folgen, wie fal-
lende Grundwasserspiegel und zuneh-
mende Überschwemmungsgefahr zur 
Folge hat. Bebaute und versiegelte 

Kenntnisnahme 
Mittlerweile stehen der Ge-
meinde Berglen keine nen-
nenswerten Flächenpotenti-
ale in den bebauten Ortsla-
gen (Innenentwicklung) mehr 
zur Verfügung. Bei dem 
Plangebiet als ausgewählten 
Standort handelt es sich um 
einen, in der Flächennut-
zungsplanung bereits für die 
Bebauung berücksichtigten 
Standort. 
 
Aufgrund von Schutzgebiets-
ausweisungen sind bauliche 
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Flächen können Wärme weniger ab-
sorbieren, bzw. weniger durch Ver-
dunstung entgegenwirken. Wärme 
wird direkt wieder abgestrahlt. Jeder 
Quadratmeter versiegelter Fläche trägt 
somit zur Erderwärmung bei, mit be-
kannten Folgen. 
 
Gemäß Klimaschutzplan 2050 der 
Bundesregierung sollte der Flächen-
verbrauch im Einklang mit der nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie bis 2020 
auf 30 Hektar pro Tag reduziert und 
danach weiter gesenkt werden. Mit 
noch immer fast dem doppelten Flä-
chenverbrauch wurde dieses Ziel mei-
lenweit verfehlt. Mittlerweile wurde das 
30 Hektar-Ziel auf 2030 verschoben, 
doch mit einem „Weiter so“ der Kom-
munen wird auch dieses Ziel nicht er-
reichbar sein. 
 

Entwicklungsflächen rund um 
Oppelsbohm sehr begrenzt 
Die Gemeinde hat im Vorfeld 
trotzdem weitere Standorte 
im Gemeindegebiet unter-
sucht. 
 
Wesentliche Kriterien für die 
Auswahl der Standorte wa-
ren: 
- Verkehrsgünstige und zent-
rale Lage innerhalb des Ge-
meindegebietes 
- Lage außerhalb von 
Schutzgebieten 
Folgende sonstigen Stand-
orte wurden näher betrach-
tet: 
- Standort Rettersburg Nord 
- Standort Rettersburg Süd 
- Standort Oppelsbohm Ost 
Alle drei Standorte wurden 
planerisch nicht weiterver-
folgt, da die zu erwartenden 
Konflikte im Vergleich zum 
ausgewählten Plangebiet als 
schwerwiegender eingestuft 
wurden bzw. unüberwindbar 
sind. 
 
Ein Umweltbericht und ein 
Grünordnungsplan mit der 
Bestands- und Eingriffsbe-
wertung wurde erstellt. 
 
Die zusätzliche Versiegelung 
von Flächen sowie der Ver-
lust von Gehölzen und die 
damit verbundenen kleinkli-
matische Beeinträchtigungen 
werden vermindert durch 
umfassende Begrünung der 
geplanten Flachdächer und 
der unterbauten Flächen so-
wie die Pflanzung neuer Ein-
zelbäume. Neben standort-
heimischen Arten werden bei 
der Pflanzenauswahl insbe-
sondere auch insekten-
freundliche und klimaverträg-
liche Arten berücksichtigt. 
Eine Kombination der ge-
setzlich vorgegebenen Pho-
tovoltaikanlagen über der 
Dachbegrünung ist im Be-
bauungsplan festgesetzt. Die 
Photovoltaikpflicht wird be-
rücksichtigt. 
 

  9. Vor allem im Hinblick auf die unter 
Punkt 8 aufgeführten Argumente sind 

Kenntnisnahme 
Neben der Bereitstellung von 
Wohnbauplätzen für Einzel- 



ARP Stadtplanung  Seite 8 von 20 

eingeschossige, großflächige Ge-
bäude mit riesigen Parkflächen nicht 
mehr zeitgemäß. Wenn es schon zu 
einer Vernichtung der im Plangebiet 
befindlichen landwirtschaftlichen Flä-
chen kommen sollte, dann schließt ein 
noch akzeptables Verantwortungsbe-
wusstsein eine derartige Bebauung 
aus. Der, für die in den letzten Jahren 
in unserer Gemeinde beschlossenen 
Bebauungspläne, bemühte Wohn-
raummangel kann nicht abrupt been-
det sein. Die Schaffung zusätzlichen 
und vor allem auch bezahlbaren 
Wohnraums muss daher, unter Be-
rücksichtigung vor allem der Innenent-
wicklung und des ansonsten sparsa-
men Flächenverbrauchs, weiterhin ein 
Ziel sein. Dass der Lebensmitteleinzel-
handel durchaus auch mit Wohnen in 
einem Gebäude kombiniert werden 
kann, zeigen immer mehr Beispiele. 
Als Lektüre hierzu kann der Leitfaden 
des hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
empfohlen werden: 
 
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirt-
schaft.hessen.de/files/2021- 
12/nahversorgung-im-quartier_super-
marktgipfel_hmwevw.pdf 
 
 

und Mehrfamilienwohnhäu-
ser im Baugebiet Pfeiferfeld 
unterstützt die Gemeinde pri-
vate und gewerbliche Inves-
toren bei der Schaffung von 
Wohnraum im Innenbereich. 
Dadurch wurde erreicht, 
dass Baulücken gemäß § 34 
BauGB einer entsprechen-
den Nutzung zugeführt und 
Nachverdichtungsmaßnah-
men umgesetzt wurden. Eine 
weitere Ausnutzung des 
Grundstücks, beispielsweise 
mit zusätzlichen Wohnungen 
mehrgeschossig auf dem 
Markt wird auf Grund der da-
mit verbundenen Höhenent-
wicklung am Ortsrand nicht 
weiterverfolgt. Eine mehrge-
schossige Bebauung würde 
das Landschaftsbild an die-
ser präsenten Stelle erheb-
lich stören. Darüber hinaus 
müssten bei einer Auswei-
tung der Nutzung zusätzli-
che, baurechtlich notwendige 
Stellplätze bereitgestellt wer-
den. Diese Möglichkeit be-
steht aufgrund der topografi-
schen Bedingungen und des 
begrenzten Flächenangebots 
nicht. 
 

Beteilige/r 
Nr. 2 

19.08.23 Präambel zum Hintergrund der Stellung-
nahme 
 
Verlust der Artenvielfalt, Klimawandel und 
der ökologische Fußabdruck unseres der-
zeitigen Lebenswandels (Anfang August 
waren wieder mal die Resourcen für 2023 
weltweit erschöpft, für Deutschland bereits 
im Mai!) sind eine Herausforderung für un-
sere persönlichen, aber besonders auch 
die politischen Entscheidungen, nicht nur 
weit weg in Berlin, sondern auch hier vor 
Ort. Wir müssen jetzt handeln, um für un-
sere Nachfolge-Generationen eine lebens-
werte Welt zu erhalten. Das ewige „Weiter 
so!“ führt in eine Sackgasse oder sogar in 
den Abgrund, wie es viele Wissenschaftler 
erforscht haben und wie wir bereits in 
Form von vermehrten Extremwetter-Ereig-
nissen bedauern müssen. 
Als Gemeindeverwaltung und Gemeinde-
rat ist es ein wertvolles Ziel und eine wich-
tige Aufgabe, sich um das Wohlergehen 
der Bürger zu kümmern. Dabei müssen 
aber die derzeitigen globalen Probleme, 
die eine Langzeitwirkung haben, berück-
sichtigt und gegengesteuert werden, alles 
andere ist zutiefst egoistisch, nur darauf 

Kenntnisnahme 
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gerichtet, dass wir jetzt-Lebenden unsere 
Komfortzone nicht verlassen müssen. 
Nicht nur kurzfristige betriebswirtschaftli-
che Überlegungen nach dem Motto „Wenn 
der Versuchsballon Netto nicht abstürzt, 
kann dort auch der Edeka-Ballon steigen!“ 
dürfen für politische Entscheidungen nicht 
ausschlaggebend sein, auch ist „Mehr 
Auswahl“ kein Kriterium, um weitere Flä-
chen zu versiegeln, denn sonst bräuchten 
wir genau so dringend einen Baumarkt 
(bisher 100% Kaufkraft-Abfluss), Biomarkt 
(mind. 60% Kaufkraft-Abfluss), Drogerie-
markt, vielleicht auch ein Gartencenter in 
Berglen. Das hat aber mit Daseins-Vor-
sorge nichts zu tun, auch darf man den 
Zugewinn an Lebensqualität für die Berg-
lener Bürger bezweifeln – das ist Konsum-
Verwöhntheit auf höchstem Niveau! Wenn 
wir in Berglen etwas für die Daseins-Ver-
besserung im Bereich „Einkaufen“ tun 
wollten, dann dürfte das kein zweiter 
Markt im gleichen Teilort sein, sondern 
müssten es Nahversorger in den Teilorten 
sein im Stile der Dorfläden, Tante-M-Stel-
len oder rollender Märkte. Betriebswirt-
schaftlich ist das eher wenig Gewinnbrin-
gend, aber es wäre eine Aufwertung unse-
rer Dörfer und würde die Lebensqualität 
Mobilitäts-eingeschränkter Personen deut-
lich verbessern – Daseins-Vorsorge ohne 
primär wirtschaftlicher Wachstums-Ideolo-
gie! 
 

  Stellungnahme zum konkreten Bebau-
ungsplanverfahren: 
 

1. Der Nachweis des Baubedarfs für 
einen zweiten großflächigen Le-
bensmittelmarkt im Teilort Oppels-
bohm mit seinen etwa 1300 Ein-
wohnern ist nicht plausibel, weil… 

a. …bereits ein erst kürzlich 
neu errichteter Supermarkt 
im Teilort mit Bäckerei-Fili-
ale vorhanden ist 

b. …keine neuen fußläufigen 
und Fahrrad-fördernde Ein-
kaufs-Beziehungen durch 
diesen neuen Markt er-
reicht werden. Die Orts-
durchfahrt in Oppelsbohm 
ist außerdem ausgespro-
chen Fahrrad-unfreundlich. 

c. …der bisherige Markt deut-
lich besser an den ÖPNV 
angeschlossen ist 

d. …genügend Vollsortimen-
ter in weniger als 10km 
Entfernung zu den Bergles-
Teilorten vorhanden sind 

 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Ziel der Gemeinde Berglen 
ist es einerseits den ländli-
chen Charakter der Gesamt-
gemeinde zu erhalten und 
andererseits gleichzeitig die 
für eine Grundversorgung er-
forderlichen Einrichtungen – 
insbesondere auch in Bezug 
auf die Grund- und Nahver-
sorgung mit Lebensmitteln – 
an mehreren Standorten vor-
zuhalten. Lange Fahrten mit 
dem Kfz zur Deckung des 
täglichen Bedarfs und die 
damit verbundenen Auswir-
kungen wie Energiever-
brauch sowie Verkehrs- und 
Lärmbelastung können so 
zumindest reduziert werden. 
Es wurde im April 2023/April 
2024 eine Auswirkungsana-
lyse durch das Büro Gesell-
schaft für Markt- und Absatz-
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(Schorndorf, Winterbach, 
Winnenden, Rudersberg) 

e. …das Argument des Kauf-
kraftabflusses kein Argu-
ment der Daseins-Vorsorge 
darstellt und damit kein 
Eingriff in die freie Land-
schaft rechtfertigt 

 

forschung mbH (GMA), Lud-
wigsburg erstellt. Im Rahmen 
des Gutachtens wurden die 
Grundlagen in Bezug auf den 
Bedarf und einen optimalen 
Standort für eine großflä-
chige Einzelhandelseinrich-
tung in der Gemeinde Berg-
len sowie eventuelle Auswir-
kungen untersucht. 
 
Der Einzelhandel in Berglen 
konzentriert sich demnach 
im Wesentlichen auf den 
Ortsteil Oppelsbohm, wobei 
der dort bestehende Netto-
Markt der einzige größere 
Lebensmittelmarkt in der Ge-
meinde ist. In anderen Orts-
teilen sind, so überhaupt vor-
handen, nur Hofläden oder 
temporäre Verkaufsstellen 
vorhanden. Handelsschwer-
punkte im Sinne von zentra-
len Versorgungsbereichen 
sind nicht erkennbar.  
 
Entsprechend fließt ein 
Großteil der vor Ort vorhan-
denen Kaufkraft ins Umland 
(insbesondere Winnenden, 
Schorndorf etc.) ab. Berglen 
weist im Lebensmittelbereich 
lediglich eine sehr geringe 
Zentralität von ca. 25 – 30 % 
auf. Diese basiert zum über-
wiegenden Teil auf dem 
Netto-Markt in Oppelsbohm, 
der modern und mit rd. 1.100 
m² VK großzügig gestaltet 
ist. Folglich kann ein Kauf-
kraftabfluss von ca. 70 – 75 
% bzw. von rd. 15,5 – 16,0 
Mio. € festgehalten werden.  
Die Verkaufsflächenausstat-
tung beträgt in Berglen aktu-
ell nach der vollzogenen Er-
weiterung von Netto ca. 164 
m² VK / 1.000 EW und liegt 
damit deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt von 436 
m² VK / 1.000 EW.  
Bei einer qualitativen Bewer-
tung des bestehenden Ange-
botes bleibt zu berücksichti-
gen, dass der Netto-Lebens-
mittelmarkt dem Betriebstyp 
Discounter zuzuordnen ist, 
der im Vergleich zum ge-
planten Betriebstyp Lebens-
mittelvollsortimenter nur ein 
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begrenztes Sortiment vor-
hält.  
 
Betrachtet man die kom-
pakte, kleinteilige und durch 
die Topographie geprägte 
Bebauung, dann kann in 
Berglen kein Standort identi-
fiziert werden, der den 
Standortanforderungen an 
einen modernen Markt (inkl. 
Stellplatzanlage) besser ge-
nügen würde.  
 
Der Standort trägt zum einen 
zur Sicherung der Grund- 
und Nahversorgung in Berg-
len bei. Zum anderen verfügt 
der Standort über einen di-
rekten Anschluss an Wohn-
gebiete, ist siedlungsstruktu-
rell in einer zentralen Lage 
im einwohnerstärksten Orts-
teil Oppelsbohm und ist 
durch Fußgänger und Rad-
fahrer sowie über den ÖPNV 
erreichbar. Vor dem Hinter-
grund der speziellen sied-
lungsstrukturellen Rahmen-
bedingungen in Berglen kann 
von einer integrierten Lage 
gesprochen werden.  
 
Aufgrund seiner Lage an der 
K 1915 ist der Vorhaben-
standort insbesondere für 
den motorisierten Individual-
verkehr sehr gut zu errei-
chen, was wegen der disper-
sen Siedlungsstruktur der 
Gemeinde von Bedeutung 
ist. Aufgrund straßenbeglei-
tender Fußwege ist der 
Standort auch für Fußgänger 
gut erreichbar. Durch die be-
stehende Haltestelle „Orts-
mitte“ in ca. 350 m Entfer-
nung ist der Standort zudem 
an den öffentlichen Nahver-
kehr angebunden.  
Da es sich um einen Super-
markt/Vollsortimenter han-
delt, der aktuell in Berglen 
nicht ansässig ist, trägt der 
Standort zur Verkehrsver-
meidung (i.S. Einkaufsfahr-
ten) zu den umliegenden 
Standorten in den Nachbar-
kommunen bei.  
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  2. Die Alternativ-Standorte in ande-
ren Teilorten sind nicht mit glei-
cher Vordinglichkeit untersucht 
worden, sondern schnell mit Um-
welt(!)-taktischen Begründungen 
abgelehnt worden. Ein Alternativ-
Standort impliziert die Notwendig-
keit eines zusätzlichen Marktes, 
was aber angezweifelt werden 
darf. Er könnte die Versorgungs-
Gerechtigkeit aber erhöhen. (Bes-
ser zwei Märkte in verschiedenen 
Teilorten als zwei im gleichen!) 

 

Kenntnisnahme 
Mittlerweile stehen der Ge-
meinde Berglen keine nen-
nenswerten Flächenpotenti-
ale in den bebauten Ortsla-
gen mehr zur Verfügung. Bei 
dem Plangebiet als ausge-
wählten Standort handelt es 
sich um einen, in der Flä-
chennutzungsplanung be-
reits für die Bebauung be-
rücksichtigten Standort. 
 
Aufgrund von Schutzgebiets-
ausweisungen sind bauliche 
Entwicklungsflächen rund um 
Oppelsbohm sehr begrenzt. 
Die Gemeinde hat im Vorfeld 
trotzdem weitere Standorte 
im Gemeindegebiet unter-
sucht. 
 
Wesentliche Kriterien für die 
Auswahl der Standorte wa-
ren: 
- Verkehrsgünstige und zent-
rale Lage innerhalb des Ge-
meindegebietes 
- Lage außerhalb von 
Schutzgebieten 
Folgende sonstigen Stand-
orte wurden näher betrach-
tet: 
- Standort Rettersburg Nord 
- Standort Rettersburg Süd 
- Standort Oppelsbohm Ost 
Alle drei Standorte wurden 
planerisch nicht weiterver-
folgt, da die zu erwartenden 
Konflikte im Vergleich zum 
ausgewählten Plangebiet als 
schwerwiegender eingestuft 
wurden bzw. unüberwindbar 
sind. 
 

  3. Eine angestammte Streuobstwiese 
mit gut 40 Bäumen müsste für die 
Bebauung weichen. Neuanlagen 
können dies Jahrzehnte-lang nicht 
ausgleichen. Der geplante Aus-
gleich ist weit vom zu vernichten-
den Bestand entfernt. Ein dauer-
hafter Erhalt des Ausgleichs ist 
nicht gesichert, da nicht definiert 
ist, wer diese Neuanlage in Höß-
linswart anfangs aufwändig hoch 
peppelt und dann dauerhaft pflegt. 
Der BUND Berglen besorgt seit 
vielen Jahren neue Hochstamm-
Bäume, aber es wird durch die Kli-

Kenntnisnahme  
Durch das Vorhaben müssen 
3.140 m² Streuobstwiese 
umgewandelt werden. Hier-
für werden 41 Obstbäume 
gerodet. 
Der Ausgleich erfolgt durch 
Neupflanzungen. Da die al-
ten, etablierten Streuobstbe-
stände einen höheren Wert 
für den Naturhaushalt besit-
zen, als neu gepflanzte Be-
stände, wird für den zeitli-
chen Verzug, bis die Wertig-
keit von Nachpflanzungen 
wieder den Ausgangszu-
stand erreicht (sog. „Time-
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maveränderungen immer aufwän-
diger, die neuen Bäume durch zu 
bringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch ist eine Straßenbegleitende 
Hecke (Biotop-Nr.171221191662) 
betroffen. 

 

lag“), ein Ausgleichfaktor von 
1:1,7 angesetzt. Demnach 
müssen mindestens 5.338 
m² Streuobstwiese neu an-
gelegt werden. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen 
werden von der Gemeinde 
Berglen ausgeführt. Der Er-
folg der Maßnahme wird mit 
einem Bericht nach 2, 5 und 
10 Jahren dokumentiert.  
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Planung greift nicht in 
das bestehende Biotop Nr. 
171221191662 „Straßenbe-
gleitchecken, K 1915“ ein. 
 

  Aufgrund dieser Befunde lehnt der 
BUND Berglen diese Planung als 
unausgewogen, Natur- und Umwelt-
schädlich und nicht bedarfsgerecht ab. 
 

Keine Berücksichtigung 
Die Gemeinde Berglen beab-
sichtigt aus vorgenannten 
Gründen das Bebauungs-
planverfahren weiterzufüh-
ren. 
 

Beteilige/r 
Nr. 3 

20.08.23 Ich habe mich gefreut, als ich gelesen 
habe, dass Berglen einen zweiten Super-
markt erhalten soll, schließlich belebt Kon-
kurrenz das Geschäft. 
Umso größer war jedoch meine Enttäu-
schung als ich erfuhr, dass dieser Edeka-
Markt am Ende von Oppelsbohm geplant 
ist. 
 

Hier stellt sich unmittelbar die Frage, wes-
halb nochmals ein Supermarkt in Oppels-
bohm angesiedelt werden soll, wo doch 
noch sehr viel Bedarf in anderen Teilge-
meinden wäre, die nicht extra nach Op-
pelsbohm fahren wollen zum Einkaufen 
sondern sich über einen zentralen Stand-
ort am Erlenhof freuen würden. 
 
In meinem Beispiel möchte ich es mal so 
erläutern:  
 
Wenn ich von der Arbeit heimfahre, plane 
ich bereits meine Einkäufe. Da ich in Beu-
telsbach arbeite lege ich sämtliche Ein-
käufe auf die Supermärkte, die ich beim 
Heimweg passiere.  
 
Da ich in Steinach wohne fahre ich relativ 
selten weiter nach Oppelsbohm um dort 
einzukaufen. Wobei ich erwähnen muss 
das der Netto regelmäßig von mir besucht 

wird, da er optimal am Ortsanfang liegt. 

Kenntnisnahme 
Für die bisher im rechtswirk-
samen Flächennutzungsplan 
des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Winnenden und 
der Gemeinde Berglen dar-
gestellte Fläche für das ge-
plante Sondergebiet „Bau-
hof“ im Bereich Mörgele/ 
Bruckäcker im Ortsteil Op-
pelsbohm wurde ein neuer 
Standort angrenzend im Ge-
werbegebiet „Erlenhof“ auf 
Gemarkungen Steinach und 
Reichenbach, Flur Spechts-
hof gefunden.  
 
In der "Auswirkungsanalyse 
zur Ansiedlung eines Le-
bensmittelvollsortimenters in 
Berglen-Oppelsbohm" wird 
ein Potenzial von mind. 
1.400 m² Verkaufsfläche er-
mittelt. Derzeit ist für den ge-
planten Lebensmittelmarkt 
eine Verkaufsfläche von 
1.325 m² geplant. Das Plan-
gebiet beinhaltet neben dem 
Hauptgebäude zudem Anlie-
ferungsbereiche und 81 
Stellplätze sowie eine Ein-
grünung auf einer Fläche 
von insgesamt ca. 7.700 m² 



ARP Stadtplanung  Seite 14 von 20 

Dieses Einkaufsverhalten machen be-
stimmt noch sehr viele andere Berufstä-
tige, die auf dem Heimweg sind. (Das 
wurde auch bereits in einem Leserbrief 
in der Winnender Zeitung so beschrieben). 
 
Ein Supermarkt welcher für uns „Vorortler“ 
erreichbar ist, ohne noch lange nach Op-
pelsbohm zu fahren wäre wirklich sehr in-
teressant und bürgernah. 
Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Au-
tos durch Oppelsbohm durchfahren wür-
den, um am Ortsende  
einzukaufen und dann wieder zurück nach 
Kottweil, Ödernhardt, Lehnenberg, 
Spechtshof, Erlenhof, Steinach, Birken-
weißbuch oder Hößlinswart zu fahren, 
möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie 
lange so ein Einkauf dauert, bzw. wie ver-
stopft die Straße dann endgültig ist, wenn 
man mal die allgemeine Verkehrslage in 
Oppelsbohm betrachtet. Anfangs wird 
schon die Hälfte der Straße durch Park-
plätze verstopft, dann kommt die Zone 30 
und dann wieder Parkplätze auf der Hälfte 
der Straße. 
Wie Sie sicherlich aus meinem Schreiben 
herauslesen können, bin ich der Meinung, 
dass die Versorgung für die Teilorte nach 
Oppelsbohm optimal gesichert ist und 
nicht doppelt gesichert werden sollte son-
dern ein Standort zentral vor Oppelsbohm 
unbedingt angedacht werden muss. Wa-
rum ändert man die Pläne nicht entspre-
chend um und nimmt die geplante Fläche 
für den Bauhof am Erlenhof für diesen Su-
permarkt und da der Bauhof bereits vorher 
in Oppelsbohm angesiedelt war könnte 
man doch die für den Supermarkt er-
dachte Fläche für den Bauhof hernehmen. 
 
Ich weiß, ich bin bautechnisch nicht erfah-
ren und es sagt sich leicht, einfach die 
Flächen zu tauschen aber andererseits 
wird uns Bürgern die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme gegeben, was ich hiermit 
nutze (und viele andere hoffentlich auch) 
und hoffe, dass sich dieser Ausschuss 
noch einmal sehr genau überlegt und 
plant, was den Bürgern insgesamt Gutes 
getan werden kann. 
 

Ich habe etliche Stimmen von Nachbarn 
und Bekannten dazu gehört, die derselben 
Meinung sind und ich weiß, dass diese 
Bürger sich nicht die Mühe machen eine 
Stellungnahme dazu abzugeben, da sie eh 
davon überzeugt sind, was bereits geplant 
ist, wird eh so gemacht, da können wir ar-
gumentieren wie wir wollen. 
 

Die angesprochene Fläche 
im Ortsteil Steinach weißt 
nur eine Fläche von rund. 
4.773 m2 auf und die Pla-
nung wäre hier nicht reali-
sierbar. 
 
Der Einzelhandel in Berglen 
konzentriert sich demnach 
im Wesentlichen auf den 
Ortsteil Oppelsbohm, wobei 
der dort bestehende Netto-
Markt der einzige größere 
Lebensmittelmarkt in der Ge-
meinde ist. In anderen Orts-
teilen sind, so überhaupt vor-
handen, nur Hofläden oder 
temporäre Verkaufsstellen 
vorhanden. Handelsschwer-
punkte im Sinne von zentra-
len Versorgungsbereichen 
sind nicht erkennbar.  
 
Betrachtet man die kom-
pakte, kleinteilige und durch 
die Topographie geprägte 
Bebauung, dann kann ge-
mäß o.g. Auswirkungsana-
lyse in Berglen kein Standort 
identifiziert werden, der den 
Standortanforderungen an 
einen modernen Markt (inkl. 
Stellplatzanlage) besser ge-
nügen würde.  
 
Der Standort trägt zum einen 
zur Sicherung der Grund- 
und Nahversorgung in Berg-
len bei. Zum anderen verfügt 
der Standort über einen di-
rekten Anschluss an Wohn-
gebiete, ist siedlungsstruktu-
rell in einer zentralen Lage 
im einwohnerstärksten Orts-
teil Oppelsbohm und ist 
durch Fußgänger und Rad-
fahrer sowie über den ÖPNV 
erreichbar. 
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Ich möchte die Chance nutzen und hoffe, 
dass noch viele weitere Bürger dagegen-
sprechen, den Supermarkt in Oppelsbohm 
anzusiedeln. 
 

Beteilige/r 
Nr. 4 

25.08.23 Als Vorsitzende des Grünen Ortsver-
bands, zuständig für die Gemeinden Leu-
tenbach, Schwaikheim, Winnenden und 
Berglen, haben wir gemeinsam mit unse-
ren Mitgliedern intensiv über den genann-
ten Bebauungsplan diskutiert. Grundsätz-
lich verstehen wir den Wunsch nach ei-
nem Vollsortiment-Angebot, insbesondere 
aufgrund des Frischwarenangebots, für 
die Berglen. Die Ansiedlung eines weite-
ren Supermarkts betrachten unsere Mit-
glieder dennoch gespalten. Positiv bewer-
ten wir das Konzept der Aufnahme regio-
naler Produkte ins Sortiment seitens des 
interessierten Betreibers Edeka. 
 
Wir erkennen das knappe demokratische 
Votum des Gemeinderats in Berglen an, 
stellen aber die Planungen in folgenden 
Punkten in Frage.  
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Innenentwicklung 
Oppelsbohm hat erst im vergangenen Jahr 
eine Metzgerei- und Bäckerfiliale im 
Ortskern verloren. Für eine bessere KFZ-
Erschließung wurde nahe dieser Stelle be-
reits der Brunnenplatz teuer umgestaltet. 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters 
wird das Dorfzentrum perspektivisch 
schwächen und Berglen weiter seines 
ländlichen Charakters berauben. Wurden 
ausreichend Maßnahmen durch die Ge-
meinde ergriffen das fehlende Frischwa-
renangebot durch Gewinnung einer Metz-
gerei oder einer Metzgereifiliale im Orts-
kern zu ergänzen statt eines Vollsortimen-
ters im Außenbereich? Sind andere Kon-
zepte wie eine dezentrale Versorgung 
durch automatische Systeme in Kombina-
tion mit bestehenden Hofläden ausrei-
chend geprüft und bewertet worden? 
 

 
Kenntnisnahme 
Der neue Brunnenplatz mit 
seinen 16 Stellplätzen dient 
u.a. der Verbesserung der 
Parksituation in der Orts-
mitte, da sich hier zahlreiche 
Anlaufpunkte für die Bürge-
rinnen und Bürger, wie z. B. 
die Gemeindeverwaltung, 
Ärzte, Apotheke, Bankfilia-
len, Friseurgeschäft, Physio-
therapeut, Versicherungs-
agentur, Obst und Gemüse-
laden, etc., befinden. Eine 
Schwächung des Dorfzent-
rums ist vor diesem Hinter-
grund nicht zu erwarten. Es 
ist vielmehr davon auszuge-
hen, dass die bestehende 
Infrastruktur durch eine hö-
here Kundenfrequenz in 
Folge der Ansiedlung des 
Lebensmittelmarktes gesi-
chert wird.  
Die Gemeinde hat keine di-
rekte Einflussmöglichkeit auf 
betriebswirtschaftliche Ent-
scheidung, die eine Betriebs-
aufgabe oder eine Betriebs-
neugründung in der Orts-
mitte zur Folge haben. 
Die beschriebenen anderen 
Konzepte (z.B. automatische 
Systeme) sind eine gute Er-
gänzung des Angebots. Sie 
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sichern jedoch die Grund- 
und Nahversorgung aufgrund 
ihres begrenzten Angebots 
nicht annähernd. 
 

  Bauweise 
Flächenverbrauch ist nach vielen großen 
Baugebieten in den vergangenen Jahren 
die größte Gefahr für die Berglen ihr ein-
zigartiges Landschaftsbild zu verlieren. 
Eine einstöckige, unifunktionale Bauweise 
lehnen wir daher ab und möchten sowohl 
für die Parkflächen als auch für das Ge-
bäude an die bestehende Photovoltaik-
pflicht erinnern. 
 

Keine Berücksichtigung. 
Eine weitere Ausnutzung des 
Grundstücks, beispielsweise 
mit zusätzlichen Wohnungen 
mehrgeschossig auf dem 
Markt wird auf Grund der da-
mit verbundenen Höhenent-
wicklung am Ortsrand nicht 
weiterverfolgt. Eine mehrge-
schossige Bebauung würde 
das Landschaftsbild an die-
ser präsenten Stelle erheb-
lich stören. Darüber hinaus 
müssten bei einer Auswei-
tung der Nutzung zusätzli-
che, baurechtlich notwendige 
Stellplätze bereitgestellt wer-
den. Diese Möglichkeit be-
steht aufgrund der topografi-
schen Bedingungen und des 
begrenzten Flächenangebots 
nicht. 
 
Die zusätzliche Versiegelung 
von Flächen sowie der Ver-
lust von Gehölzen und die 
damit verbundenen kleinkli-
matischen Beeinträchtigun-
gen werden vermindert durch 
umfassende Begrünung der 
geplanten Flachdächer sowie 
die Pflanzung neuer Einzel-
bäume. Neben standorthei-
mischen Arten werden bei 
der Pflanzenauswahl insbe-
sondere auch insekten-
freundliche und klimaverträg-
liche Arten berücksichtigt. 
Eine Kombination der ge-
setzlich vorgegebenen Pho-
tovoltaikanlagen über der 
Dachbegrünung ist im Be-
bauungsplan festgesetzt. Die 
Photovoltaikpflicht wird be-
rücksichtigt. 
 

  Verkehr 
Die Ansiedlung von zwei Supermärkten in 
entgegengesetzten Richtungen wird im In-
nenbereich für eine Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens sorgen. Sowohl regulä-
rer als auch empfohlener Schulradweg 
passieren in Oppelsbohm eine Engstelle 
im Mischverkehr, die nicht umfahren wer-
den kann. Ohne eine sichere Wegefüh-
rung für den Radverkehr ist hier eine er-
höhte Gefährdungslage vorhanden. Dies 

Kenntnisnahme 
Die verkehrliche Erschlie-
ßung der Grundstücke er-
folgt ausgehend von der Jo-
hann-Sebastian-Bach-
Straße, über ein kurzes 
Stück entlang der Naumann-
staße.  
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muss berücksichtigt werden, damit die ge-
wünschte Zahl derer, die zu Fuß oder mit 
dem Rad kommen, auch eintrifft. Zudem 
muss der Fußweg ebenfalls sicherer und 
attraktiver werden. Wurden hierzu ent-
sprechende Planungen gemacht? 
 

Eine entsprechende Ver-
kehrsuntersuchung zur Über-
prüfung der künftigen Leis-
tungsfähigkeit und Dimensio-
nierung der geplanten Plan-
gebietserschließung über die 
Einmündung Naumannstraße 
in die K 1915 – Johann-Se-
bastian-Bach-Straße wurde 
durchgeführt. 
 
Aus der Verkehrsuntersu-
chung ergibt sich eine sehr 
gute Leistungsfähigkeit. 
 
Aus der Sicht der Stabstelle 
Radwege (LRA Rems-Murr 
Kreis) sollten die Sichtfelder 
der einzelnen Verkehrs-
ströme inkl. Fuß- und Rad-
verkehr im Kreuzungsbereich 
überprüft werden. 
 
Die Sichtfelder auf die Kreis-
straße sowie im Bereich des 
angrenzenden Knotenpunk-
tes auf Gemeindestraße 
(Naumannstraße, Zu- und 
Abfahrt Lebensmittemarkt) 
und im Bereich westlich der 
K 1915 – Johann-Sebastian-
Bach-Straße geführten Wirt-
schaftsweg (Radroute) wer-
den eingehalten. 
 
Die Sichtfelder wurden in der 
Planzeichnung als unver-
bindliche Darstellungen dar-
gestellt. 
 

  Plausibilität 
Die vorliegende Plausibilitätsprüfung ist 
eine Marktanalyse mit Potentialen und rei-
nen Wirtschaftsdaten. Unter einer Plausi-
bilitätsprüfung verstehen wir eine gesamt-
gesellschaftliche Betrachtung, die andere 
Aspekte mit einbezieht. Ist eine Gegen-
überstellung der eingesparten gefahrenen 
Kilometer in Folge der Ansiedlung eines 
Vollsortimenters gegenüber den beim Bau 
entstehenden Emissionen erfolgt? Passt 
ein weiterer Supermarkt zum ländlichen 
Charakter Berglens? Hat der Supermarkt 
im Außenbereich negative oder positive 
Aspekte für das soziale Zusammenleben? 
Eine Plausibilitätsprüfung sollte mehr sein 
als die Frage ob es sich rechnet. 
 

Kenntnisnahme 
Bei einer Auswirkungsana-
lyse sind die wirtschaftlichen, 
städtebaulichen und raum-
ordnerischen Auswirkungen 
des Vorhabens im Rahmen 
einer Auswirkungsanalyse 
darzustellen und zu bewer-
ten. Dabei sind insbesondere 
die landesplanerischen Be-
wertungskriterien gemäß 
LEP sowie die Vorgaben des 
Regionalplans Region Stutt-
gart zu berücksichtigen.  
 
Vor dem Hintergrund der ge-
schilderten Ausgangslage 
sind im Rahmen der Auswir-
kungsanalyse folgende 
Punkte zu bearbeiten:  

 Darstellung des Rechts-
rahmens  
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 Darstellung und Bewer-
tung des Makrostandor-
tes Berglen sowie städte-
bauliche Bewertung des 
Mikrostandortes 
„Naumannstraße“  

 Abgrenzung des Einzugs-
gebietes für den Lebens-
mittelmarkt und Berech-
nung der sortimentsspe-
zifischen Kaufkraftpoten-
ziale 

 Beurteilung der gegen-
wärtigen Versorgungssi-
tuation im Lebensmittel-
bereich in der Gemeinde 
Berglen und im Umland 
(= Wettbewerbsanalyse) 

 Umsatzprognosen und 
Umsatzherkunft  

 Ermittlung der Um-
satzumverteilungen im 
Untersuchungsraum  

 raumordnerische Bewer-
tung auf Basis der Prüf-
kriterien des Einzelhan-
delserlasses Baden-Würt-
temberg (Konzentrations-
gebot, Integrationsgebot, 
Kongruenzgebot, Beein-
trächtigungsverbot).  
 

  Naturschutz 
In Baden-Württemberg gilt NatSchG §33a. 
Eine Rodung von Streuobstwiesen ist ver-
boten. Eine Ausnahmegenehmigung kann 
seitens der UNB erteilt werden, wenn sie 
dies gründlich und aufmerksam prüft. 
Doch wann ist eine Ausnahme gerechtfer-
tigt? Für dringend benötigten, bezahlbaren 
Wohnraum? Für ein neues Industriege-
biet? Für eine Umgehungsstraße? Oder 
eben für einen Supermarkt? Eine Ausnah-
megenehmigung darf nicht zur Regel wer-
den. Wir bitten die Untere Naturschutzbe-
hörde um eine gründliche und gewissen-
hafte Prüfung und verlangen eine proak-
tive Einbindung des ehrenamtlichen Natur-
schutzes in die Entscheidungsüberlegun-
gen und die geplanten Ausgleichsmaßnah-
men. Für Berglen steht zudem ein wichti-
ger rechtlicher Prozess zur Einstufung der 
Flächen im Außenbereich bevor, der vo-
raussichtlich im November abgeschlossen 
sein wird. Die Ergebnisse der Offenlandbi-
otopkartierung für das Baugebiet als auch 
die geplante Ausgleichsfläche müssen vor 
Erteilung der Baugenehmigung vorliegen. 
Ist dies berücksichtigt? 
 
 

Kenntnisnahme  
Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahren wurde ein An-
trag auf Genehmigung einer 
Umwandlung nach § 33a 
Abs. 2 NatSchG für ge-
schützte Streuobstwiesen 
gestellt, bei welchem die ak-
tuellen Anforderungen und 
Gegebenheiten z.B. Außen-
bereichskartierung beachtet 
werden. 
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  Lärm 
Das Schallgutachten betrachtet nur die 
nähere Umgebung des Supermarkts. Eine 
Gesamtanalyse für die Durchfahrtsstraße 
ist nicht erfolgt. Wurden hier entspre-
chende Prognosen erstellt wie sich dies 
auf den Durchfahrtsverkehr auswirkt und 
somit Auswirkungen auf die angrenzenden 
Anwohner*innen hat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berücksichtigung 
Die verkehrliche Erreichbar-
keit des Standortes wird über 
die Kreisstraße mit Abfahrt 
über die Naumannstraße ge-
währleistet. Als Kreisstraße 
und de facto Hauptstraße 
des Ortsteils besitzt diese 
eine Haupterschließungs-
funktion für Berglen-Oppels-
bohm. Der nächste ÖPNV-
Haltepunkt (Oppelsbohm, 
Ortsmitte) befindet sich in 
ca. 350 m Entfernung.  
 
Eine Anbindung an Wohnbe-
bauung ist unmittelbar süd-
lich angrenzend und dann 
Richtung Ortsmitte vorhan-
den. Ergänzend kann festge-
halten werden, dass inner-
halb einer 1.000 m Fuß-
wegedistanz nahezu die ge-
samte Wohnbevölkerung des 
Ortsteils den Standort zu 
Fuß erreichen kann. 
 
Hinsichtlich des entstehen-
den zusätzlichen Verkehrs 
des Plangebiets ist mit einer 
Erhöhung der täglichen 
Durchschnittlichen Verkehrs-
menge (DTV – Jahresmittel-
wert) von maximal 1.350 
Kfz/24h auszugehen. Da die 
Betriebstätigkeit des geplan-
ten Lebensmittelmarktes nur 
vereinzelte Fahrbewegungen 
im Nachtzeitraum beinhaltet, 
sind keine Erhöhungen der 
Straßenverkehrslärmimmissi-
onen nachts durch die Pla-
nungen zu erwarten.  
 
Die Zunahmen der durch das 
Plangebiet verursachten 
Straßenverkehrslärmimmissi-
onen am Tag betragen nach 
an der benachbarten Bebau-
ung bis zu 4,9 dB. Die Beur-
teilungspegel des Planfalls 
liegen dabei an den Gebäu-
den innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebietes bei bis zu 
56 dB(A). An den Gebäuden 
innerhalb des Mischgebietes 
(entlang der Johann-Sebas-
tian-Bach-Straße) treten Be-
urteilungspegel bis zu 61 
dB(A) auf. 
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Innerhalb des Gewerbege-
bietes werden Beurteilungs-
pegel bis zu 55 dB(A) er-
reicht. 
 
Die Immissionsgrenzwerte 
von 64 dB(A) (Kern-, Dorf, 
Mischgebiete) und von 59 
dB(A) (Reine und Allgemeine 
Wohngebiete) für den Tag-
zeitraum der hilfsweise her-
angezogenen 16. BImSchV 
werden an den untersuchten 
maßgeblichen Immissionsor-
ten unterschritten. 
 
Daher sind keine Lärm-
schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
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